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1. Einleitung 
 
In Erfüllung der am 16. September 2009 an den Regierungsrat überwiesenen Motion Ale-
xander Gröflin und Konsorten für eine Volkswahl der Regierungspräsidentin oder des Regie-
rungspräsidenten hat der Regierungsrat Entwürfe zu einer Änderung des Gesetzes über 
Wahlen und Abstimmungen vom 21. April 1994 (Wahlgesetz; SG 132.100) erarbeitet. Mit 
der im Entwurf zu einem Grossratsbeschluss I vorgeschlagenen Änderung von § 32 Abs. 3 
des Wahlgesetzes soll die stille Wahl der Regierungspräsidentin bzw. des Regierungspräsi-
denten künftig ausgeschlossen werden. Die im Entwurf zu einem Grossratsbeschluss II vor-
geschlagenen Änderungen des Wahlgesetzes ermöglichen zusätzlich die Einführung des in 
der vorliegenden Motion postulierten einstufigen Wahlverfahrens. 
 
Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den vorgelegten Entwurf zu einer Änderung 
von § 32 Abs. 3 des Wahlgesetzes (Grossratsbeschluss I) zu genehmigen. Bezüglich des 
Entwurfs zu einem Grossratsbeschlusses II stellt der Regierungsrat dem Grossen Rat den 
Antrag, die darin vorgeschlagenen Änderungen zur Kenntnis zu nehmen, diesen aber nicht 
zuzustimmen. Schliesslich wird dem Grossen Rat beantragt, die Motion Alexander Gröflin 
und Konsorten für eine Volkswahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsiden-
ten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
2. Wortlaut der Motion Alexander Gröflin 
 
Die Motion hat folgenden Wortlaut: 
 

"Der durchgeführten stillen Wahl des ersten Regierungspräsidenten des Kantons Basel-Stadt ste-
hen die Unterzeichnenden sehr kritisch gegenüber. Eine Volkswahl der Regierungspräsidentin oder 
des Regierungspräsidenten wäre das dem Volk zustehende Recht. Mit der praktizierten stillen Wahl 
wird dem Volk dieses Recht sogleich entzogen. Es hat sich gezeigt, dass das zweistufige Wahlver-
fahren den Praxistest nicht bestanden hat. 
 
Die Diskussionen rund um die Wahl und die Verfassungsbeschwerde bestärken die Unterzeich-
nenden mit diesem Eindruck. Darüber hinaus widerstrebt eine stille Wahl der Regierungspräsiden-
tin oder des Regierungspräsidenten dem ausdrücklichen Willen des Verfassungsrates. 
 
Deshalb bitte ich Sie, das Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) dahingehend zu 
ändern und zu ergänzen, sodass das einstufige Wahlverfahren zur Anwendung kommt (gemäss 
Ratschlag und Entwurf zu Änderungen des Gesetzes über Wahlen und Abstimmungen [Wahlge-
setz] 06.1970.01). 
 
Die Frist zur Erfüllung der Motion wird auf ein Jahr festgesetzt. 
 

Alexander Gröflin, Felix Meier, Sebastian Frehner, Lorenz Nägelin, Eduard Rutschmann, 
Rolf Janz, Andreas Ungricht, Bruno Jagher, Rudolf Vogel, Oskar Herzig, Toni Casagrande, 
Baschi Dürr, Rolf Stürm, Roland Vögtli, Peter Jenni, Ruth Widmer, Rolf Jucker, Christian 
Egeler, Roland Lindner" 
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3. Bisheriger Verlauf des Geschäfts 
 
3.1 Stellungnahme des Regierungsrates vom 3. Juni 2009 
 
Der Grosse Rat hat dem Regierungsrat an seiner Sitzung vom 11. März 2009 die Motion    
Alexander Gröflin und Konsorten für eine Volkswahl der Regierungspräsidentin oder des 
Regierungspräsidenten zur Stellungnahme überwiesen. 
 
In seiner Stellungnahme vom 3. Juni 2009 (Schreiben Nr. 09.5031.02) hat der Regierungsrat 
ausgeführt, dass er die Motion als rechtlich zulässig erachte, soweit sie sinngemäss ver-
langt, dass bei der Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten die 
Bestimmungen des Wahlgesetzes über die stille Wahl nicht zur Anwendung kommen sollen. 
Er erachte die Motion dagegen als rechtlich unzulässig, soweit sie die Anwendung des ein-
stufigen Wahlverfahrens verlangt. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen beantragte der Regierungsrat dem Grossen Rat, ihm die Mo-
tion nur insoweit zur Erfüllung zu überweisen, als sie den Ausschluss der stillen Wahl bei der 
Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten postuliert. 
 
3.2 Überweisungsbeschluss des Grossen Rates vom 16. September 2009 
 
Anlässlich seiner Sitzung vom 16. September 2009 hat der Grosse Rat die Motion ungeteilt 
an den Regierungsrat überwiesen und diesem zur Ausarbeitung der entsprechenden Vorla-
ge eine Frist von einem Jahr gesetzt. Diese Vorlage wird hiermit unterbreitet. 
 
 
4. Ausschluss der stillen Wahl (Entwurf zu einem Grossratsbeschluss I) 
 
Die Motion Alexander Gröflin und Konsorten verlangt zunächst, dass für die Wahl der Regie-
rungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten durch die Stimmberechtigten in jedem 
Fall ein Urnengang durchgeführt wird, mithin die Bestimmungen von § 32 des Wahlgesetzes 
über die stille Wahl nicht angewendet werden. 
 
4.1 Erforderliche Anpassungen des Wahlgesetzes 
 
Dieses Motionsbegehren soll durch eine Änderung von § 32 Abs. 3 des Wahlgesetzes ver-
wirklicht werden, indem dort zusätzlich zu den geltenden Regelungen statuiert wird, dass 
das Verfahren der stillen Wahl auf die Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regie-
rungspräsidenten nicht zur Anwendung gelangt. Weitere Anpassungen der rechtlichen 
Grundlagen sind nicht erforderlich. Auf diese Weise kommt es für die Wahl der Regierungs-
präsidentin oder des Regierungspräsidenten in jedem Fall zu der von der Motionärin und 
den Motionären gewünschten tatsächlichen Volkswahl. 
 
Als Regierungspräsidentin oder als Regierungspräsident ist gemäss § 76b Abs. 1 des Wahl-
gesetzes gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt und auch als Mitglied des Re-
gierungsrates feststeht. Da im Gegensatz zur Wahl der Mitglieder des Regierungsrates hier 
nicht das absolute, sondern das relative Mehr gilt und es dementsprechend immer nur einen 
Wahlgang gibt, kann auf den Hinweis betreffend erster Wahlgang verzichtet werden. 
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In der nachfolgenden (wie auch den späteren) synoptischen Darstellung stehen sich die bis-
herigen und die neu zu schaffenden Bestimmungen gegenüber, wobei die Änderungen je-
weils hervorgehoben werden: 
 

 
Synoptische Darstellung 

 
 

Gesetz über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 

 

 
Ratschlag 

 

 
Stille Wahl 
 
§ 32. Entspricht die Zahl der Vorgeschlage-
nen der Zahl der zu Wählenden, so widerruft 
der Regierungsrat den angesetzten Wahl-
gang und erklärt die Vorgeschlagenen als 
gewählt. 
2 Dieser Beschluss wird unter Hinweis auf 
das Beschwerderecht im Kantonsblatt publi-
ziert.   
3 Dieses Verfahren findet keine Anwendung 
auf die Wahl des Grossen Rates sowie auf 
den ersten Wahlgang der Regierungsrats- 
und Ständeratswahl. 
 

 
Stille Wahl 
 
§ 32. unverändert 
 

 

 

2 unverändert 
 

 

3 Dieses Verfahren findet keine Anwendung 
auf die Wahl des Grossen Rates, den ersten 
Wahlgang der Regierungsratswahl, die 
Wahl der Regierungspräsidentin oder des 
Regierungspräsidenten sowie den ersten 
Wahlgang der Ständeratswahl. 
 

 
4.2 Haltung des Regierungsrates 
 
Der Regierungsrat hat bereits in seiner Stellungnahme vom 3. Juni 2009 ausgeführt, dass 
der Gesetzgeber das Verfahren der stillen Wahl zurückhaltend, behutsam und vorsichtig 
einsetzt. Dies aufgrund der Überlegung, dass mit der stillen Wahl einerseits das aktive 
Wahlrecht eingeschränkt und es andererseits den nicht vorgeschlagenen, aber wählbaren 
Personen verunmöglicht wird, gewählt zu werden. Es ist für den Regierungsrat deshalb ohne 
Weiteres vorstellbar, dass auf die Möglichkeit der stillen Wahl der Regierungspräsidentin 
oder des Regierungspräsidenten verzichtet wird.  
 
Die von der Motionärin und den Motionären im Weiteren geforderte Einführung des einstufi-
gen Wahlverfahrens erachtet der Regierungsrat nach wie vor nicht als wünschenswert 
(vgl. Ziffer 5 hiernach). Der Vorschlag betreffend Anpassung von § 32 Abs. 3 des Wahlge-
setzes im Zusammenhang mit dem Ausschluss der stillen Wahl wird dem Grossen Rat des-
halb im Rahmen eines Entwurfs zu einem Grossratsbeschluss I vorgelegt, damit dem Regie-
rungsrat in der Folge eine differenzierte Formulierung der Beschlussanträge möglich ist. 
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5. Einführung des einstufigen Wahlverfahrens (Entwurf zu einem Grossratsbe-
schluss II) 

 
5.1 Ratschlag vom 8. März 2007 und Grossratsbeschluss vom 27. Juni 2007 
 
Im Zusammenhang mit der Anpassung der Gesetzgebung an die neue Verfassung des Kan-
tons Basel-Stadt vom 23. März 2005 (KV; SG 111.100) hat der Regierungsrat dem Grossen 
Rat den am 6. März 2007 beschlossenen Ratschlag und Entwurf zu Änderungen des Geset-
zes über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) vom 21. April 1994 unterbreitet und darin 
Bestimmungen über die Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten 
vorgeschlagen (Schreiben Nr. 06.1970.01).  
 
Darin wurde ausgeführt, dass die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsident unter 
anderem in einem zweistufigen oder einem einstufigen Verfahren gewählt werden könne. Im 
zweistufigen Verfahren werden in einem ersten Schritt zunächst die sieben Mitglieder des 
Regierungsrates gewählt. Anschliessend wird in einem zweiten Schritt aus den sieben Mit-
gliedern des Regierungsrates die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsident ge-
kürt. Im einstufigen Verfahren werden dagegen in demselben Wahlgang gleichzeitig sowohl 
die sieben Mitglieder des Regierungsrates als auch die Regierungspräsidentin oder der Re-
gierungspräsident gewählt. Dabei dürfen die Stimmberechtigten als Regierungspräsidentin 
oder Regierungspräsident nur eine Person wählen, die sie auf dem gleichen Wahlzettel 
gleichzeitig auch als Mitglied des Regierungsrates wählen. 
 
Der Regierungsrat hatte dem Grossen Rat im genannten Ratschlag dargelegt, welche An-
passungen des Wahlgesetzes im Hinblick auf die Einführung des zweistufigen Wahlverfah-
rens erforderlich sind und ihm einen entsprechenden Entwurf unterbreitet. Er hatte dem 
Grossen Rat aber auch aufgezeigt, welche Anpassungen des Wahlgesetzes für die Einfüh-
rung des einstufigen Wahlverfahrens vorgenommen werden müssten. In der vorliegenden 
Motion wird nun explizit die Umsetzung der diesbezüglichen damaligen Vorschläge verlangt. 
 
Die Spezialkommission des Grossen Rates für die Umsetzung der neuen Kantonsverfas-
sung hatte sich in ihrem Bericht vom 30. Mai 2007 in einem Grundsatzentscheid für das 
zweistufige Wahlverfahren entschieden (Schreiben Nr. 06.1970.02). Der Grosse Rat ist dem 
Antrag der Spezialkommission gefolgt und hat am 27. Juni 2007 das zweistufige Wahlver-
fahren beschlossen, und zwar mit der Möglichkeit der stillen Wahl. Die neuen Bestimmun-
gen sind im Herbst des Jahres 2008 erstmals zur Anwendung gelangt.  
 
Aufgrund dieser Bestimmungen sind in zwei Wahlgängen vom 13./14. September 2008 und 
vom 18./19. Oktober 2008 zunächst die sieben Mitglieder des Regierungsrates gewählt wor-
den. Anschliessend erfolgte die Wahl des Regierungspräsidenten – und zwar still, so dass 
der auf den 29. und 30. November 2008 angesetzte Wahlgang widerrufen werden konnte. 
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5.2 Rechtsgutachten betreffend Verfassungsmässigkeit des einstufigen Wahlverfahrens 
 
5.2.1 Einleitung 
 
Der Regierungsrat hat das einstufige Verfahren bereits in seinem vorstehend erläuterten 
Ratschlag vom 8. März 2007 als mit der Verfassung nicht vereinbar bezeichnet. Diese Hal-
tung hat er in seiner Stellungnahme vom 3. Juni 2009 betreffend die vorliegende Motion be-
kräftigt (vgl. Schreiben Nr. 09.5031.02, Ziffer 2.1.4). Der Grosse Rat hingegen hat die Motion 
dem Regierungsrat zur umfassenden Erfüllung überwiesen und damit zum Ausdruck ge-
bracht, dass er das einstufige Wahlverfahren als mit der Verfassung vereinbar betrachtet. 
 
Um in dieser Situation Klarheit zu erlangen, hat der Vorsteher des Präsidialdepartements am 
2. November 2009 Prof. Dr. Felix Hafner, Ordinarius für öffentliches Recht an der Universität 
Basel, mit der Ausarbeitung eines Rechtsgutachtens betraut zur Frage, ob die Einführung 
des einstufigen Wahlverfahrens mit dem Wortlaut von § 44 Abs. 1 lit. c. der Verfassung des 
Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 (KV) harmoniert oder nicht. 
 
Der Experte gelangt in seinem, in Zusammenarbeit mit Dr. Christoph Meyer, LL.M., Advokat 
in Basel und Lehrbeauftragter für öffentliches Recht an der Universität Basel, verfassten 
Rechtsgutachten vom 23. Juni 2010 zum Schluss, dass die Einführung des einstufigen 
Wahlverfahrens vor dem Hintergrund von § 44 Abs. 1 lit. c KV nicht offensichtlich unzulässig 
sei. Aufgrund der "…aus der Kantonsverfassung erkennbaren Tendenz zu einem zweistufi-
gen Wahlverfahren…" wird es allerdings für ratsam gehalten, die Frage des ein- oder zwei-
stufigen Wahlverfahrens klar und definitiv auf Verfassungsebene zu regeln. Zu berücksichti-
gen sei aber, dass eine entsprechende Revision von § 44 KV das Gewährleistungsverfahren 
der Bundesversammlung durchlaufen müsse und damit einer expliziten Überprüfung, insbe-
sondere bezüglich ihrer Vereinbarkeit mit der in Art. 34 der Schweizerischen Bundesverfas-
sung statuierten Wahl- und Abstimmungsfreiheit zugeführt werde. Da dem einstufigen 
Wahlverfahren mit Blick auf die Ausübung des Wahlrechts verschiedentlich Defizite nachge-
sagt würden, bestehe ein gewisses Restrisiko, dass die Bundesversammlung einer entspre-
chenden Verfassungsnorm die Gewährleistung versagen könnte. 
 
5.2.2 Die Demokratiedefizite des einstufigen Verfahrens 
 
Im Gutachten vom 23. Juni 2010 wird auf den Seiten 16 f. auf die folgenden, im Zusammen-
hang mit dem einstufigen Wahlverfahren diskutierten Demokratiedefizite hingewiesen: 
 
a)  Defizit des aktiven Wahlrechts 
 
Auch im einstufigen Verfahren ist als Regierungspräsidentin oder als Regierungspräsident 
nur eine Person wählbar, die auch als Mitglied des Regierungsrates gewählt wird (§ 64 
Abs. 2 des Wahlgesetzes). Wer die von ihm bevorzugte Person als Mitglied des Regierungs-
rates und als Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident auf den Wahlzettel schreibt 
und damit erfolgreich ist, hat mit seiner Stimme zur Wahl eines Mitgliedes des Regierungs-
rates beigetragen und zudem erfolgreich an der Wahl der Regierungspräsidentin oder des 
Regierungspräsidenten teilgenommen. 
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Wenn die bevorzugte Person lediglich als Mitglied des Regierungsrates, jedoch nicht als 
Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident gewählt wird, so hat die stimmberechtigte 
Wählerin bzw. der stimmberechtigte Wähler erfolgreich an der Wahl eines Mitgliedes des 
Regierungsrates, aber ohne Erfolg an der Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regie-
rungspräsidenten teilgenommen. Wird die bevorzugte Person dagegen auch nicht in den 
Regierungsrat gewählt und ist diese demzufolge als Regierungspräsidentin oder Regie-
rungspräsident gar nicht wählbar, so hat die stimmberechtigte Wählerin bzw. der stimmbe-
rechtigte Wähler ihre bzw. seine Stimmkraft im einstufigen Verfahren gleich zweimal erfolg-
los vergeben. Die Stimme für das Regierungspräsidium war damit vollkommen gewichtslos, 
da die bevorzugte Kandidatin bzw. der bevorzugte Kandidat aufgrund der Nichtwahl in den 
Regierungsrat als Regierungspräsidentin bzw. Regierungspräsident gar nicht wählbar war. 
Zumindest im Zusammenhang mit Proporzwahlverfahren verlangt die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung, dass gewichtslose Stimmen soweit als möglich zu vermeiden sind. 
 
Wer bei der Wahl der sieben Mitglieder des Regierungsrates mit seinen von ihm bevorzug-
ten Kandidatinnen und Kandidaten erfolglos geblieben ist, erhält dagegen im zweistufigen 
Verfahren noch die Möglichkeit, mit seiner ganzen Stimmkraft an der Wahl der Regierungs-
präsidentin oder des Regierungspräsidenten teilzunehmen und – im vollen Wissen darum, 
dass alle künftigen Mitglieder des Regierungsrates wählbar sind – die Wahl zu treffen. 
 
b)  Defizit des passiven Wahlrechts 
 
Die Mitglieder des Regierungsrates und die Regierungspräsidentin bzw. der Regierungsprä-
sident werden nach dem Majorzwahlverfahren gewählt (vgl. § 31 lit. a und abis des Wahlge-
setzes). Dabei sind im ersten Wahlgang diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, 
welche das absolute Mehr erreichen (§ 69 Abs. 1 des Wahlgesetzes). Im zweiten Wahlgang 
sind diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, welche die meisten Stimmen erhal-
ten haben (relatives Mehr; § 75 Abs. 1 des Wahlgesetzes). 
 
Werden im einstufigen Verfahren im ersten Wahlgang nur einige Mitglieder des Regierungs-
rates und eines davon als Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident gewählt, so tre-
ten die nicht gewählten Kandidatinnen und Kandidaten zu einem zweiten Wahlgang an. Die-
se haben, da die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsident bereits gewählt ist, 
zum vorneherein keine Chance mehr, als Regierungspräsidentin oder als Regierungspräsi-
dent gewählt zu werden. 
 
Dieses Demokratiedefizit beim passiven Wahlrecht wird in denjenigen Fällen verschärft, in 
denen die Parteien für den zweiten Wahlgang ihre Kandidatinnen und Kandidaten auswech-
seln. Die neuen Kandidatinnen und Kandidaten haben ebenfalls zum vorneherein keine 
Chance, als Regierungspräsidentin oder als Regierungspräsident gewählt zu werden. In die-
sen Fällen ist es im Übrigen auch den Stimmberechtigten verwehrt, eine eingewechselte 
Kandidatin oder einen eingewechselten Kandidaten, die oder der im zweiten Wahlgang als 
Mitglied des Regierungsrates gewählt wird, als Regierungspräsidentin oder als Regierungs-
präsidenten zu wählen, auch wenn sie diese oder diesen gegenüber der im ersten Wahl-
gang als Regierungspräsidentin oder als Regierungspräsidenten gewählten Person bevor-
zugt hätten. In diesen Fällen tritt somit beim aktiven Wahlrecht ein weiteres Demokratiedefi-
zit des einstufigen Verfahrens zu Tage. 
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5.3 Anpassungen kantonaler Erlasse 
 
5.3.1 Änderung der Kantonsverfassung vom 23. März 2005 
 
a) Anpassung des Wortlauts von § 44 Abs. 1 KV 
 
Wie vorstehend dargelegt wurde, halten es die Gutachter für „…ratsam, die Frage nach dem 
ein- oder zweistufigen Wahlverfahren klar und definitiv auf Verfassungsebene zu regeln“ 
(Gutachten vom 23. Juni 2010, Seite 19). In der Folge sollen deshalb Überlegungen darüber 
angestellt werden, inwiefern eine Anpassung von § 44 Abs. 1 KV zu einer Klarstellung füh-
ren könnte. 
 
Heute regelt die Verfassung des Kantons Basel-Stadt die Wahl der Mitglieder des Regie-
rungsrates sowie der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten in § 44 Abs. 1 
wie folgt: 

 
IV. BÜRGERRECHT UND VOLKSRECHTE 

3. Wahlen 

Volkswahlen 

§ 44. Die Stimmberechtigten wählen: 
a. ... 
b. die Mitglieder des Regierungsrates 
c. aus den Mitgliedern des Regierungsrates den Regierungspräsidenten oder die Regierungsprä-
sidentin,  
d. ... 
 

Um auf Verfassungsebene Klarheit bezüglich der Zulässigkeit des einstufigen Wahlverfah-
rens zu schaffen, wäre § 44 Abs. 1 lit. c KV nach Ansicht des Regierungsrates wie folgt zu 
formulieren: 

 
IV. BÜRGERRECHT UND VOLKSRECHTE 

3. Wahlen 

Volkswahlen 

§ 44. Die Stimmberechtigten wählen: 
a. ... 
b. die Mitglieder des Regierungsrates 
c. aus den Mitgliedern des Regierungsrates den Regierungspräsidenten oder die Regierungs-
präsidentin, 
d. ... 

 
Auf diese Weise würde die fragliche Verfassungsbestimmung in einer Art und Weise geöff-
net, welche sowohl die Beibehaltung des zweistufigen als auch die Einführung des einstufi-
gen Wahlverfahrens ermöglichte. Der Gewährleistung des solcherart modifizierten § 44 KV 
durch die Bundesversammlung sollte deshalb nichts entgegenstehen. Die geänderte Verfas-
sungsbestimmung würde in ihrer Struktur im Übrigen derjenigen von Art. 35 der Gemeinde-
ordnung der Stadt Bern entsprechen, wo in einem einstufigen Verfahren die (übrigen vier) 
Mitglieder des Gemeinderates gleichzeitig mit der Stadtpräsidentin     oder dem Stadtpräsi-
denten gewählt werden. 
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b) Haltung des Regierungsrates zu einer Änderung der Kantonsverfassung 
 
Mit der vorstehend vorgeschlagenen Anpassung von § 44 KV würde zwar dem Postulat der 
Gutachter nach einer Klarstellung auf Verfassungsebene Rechnung getragen. Nicht beho-
ben werden damit aber die auch im Gutachten vom 23. Juni 2010 dargelegten, dem einstufi-
gen Wahlverfahren anhaftenden Demokratiedefizite. Vor diesem Hintergrund sowie ausge-
hend davon, dass § 44 Abs. 1 lit. c KV beide Wahlverfahren zulässt und für einen Wechsel 
zum einstufigen Verfahren einzig eine Änderung des Wahlgesetzes erforderlich ist (vgl. Gut-
achten vom 23. Juni 2010, Ziffer 5.4, Seiten 17 und 18), sieht der Regierungsrat davon ab, 
im nachstehenden Entwurf zu einem Grossratsbeschluss II eine Anpassung der Kantonsver-
fassung vorzuschlagen. 
 
5.3.2 Erforderliche Anpassungen des Wahlgesetzes 
 
Die vom Grossen Rat dem Regierungsrat am 16. September 2009 zur umfassenden Erfül-
lung überwiesene Motion Alexander Gröflin und Konsorten verlangt ausdrücklich die Ände-
rung und Ergänzung des Wahlgesetzes im Sinne der im Ratschlag vom 8. März 2007 im 
Hinblick auf eine Einführung des einstufigen Wahlverfahrens formulierten Vorschläge. Die 
nachstehenden Änderungsvorschläge entstammen deshalb, wenn auch teilweise redaktio-
nell leicht verändert, vollumfänglich dem genannten Ratschlag (vgl. Schreiben 
Nr. 06.1970.01, Seiten 21 ff.). 
 
a)  Aufhebung von § 5 Abs. 2 
 
Im Falle der Einführung des einstufigen Wahlverfahrens für das Regierungspräsidium kann 
auf § 5 Abs. 2 des Wahlgesetzes verzichtet werden. 
 

 
Synoptische Darstellung 

 
 

Gesetz über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 

 

 
Ratschlag 

 

 
Stimmrechtsausweis 

§ 5. Aufgrund der Stimmregister erhalten die 
Stimmberechtigten mindestens drei und frü-
hestens vier Wochen vor dem Urnengang 
einen Stimmrechtsausweis. 
2 Für die Wahl der Regierungspräsidentin 
oder des Regierungspräsidenten erhalten 
die Stimmberechtigten mindestens zehn Ta-
ge vor dem Urnengang einen Stimmrechts-
ausweis. 

 
Stimmrechtsausweis 

§ 5. unverändert 
 

 

2 Für die Wahl der Regierungspräsidentin 
oder des Regierungspräsidenten erhalten 
die Stimmberechtigten mindestens zehn 
Tage vor dem Urnengang einen Stimm-
rechtsausweis. 
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3 Stimmberechtigte, die glaubhaft machen, 
ihren Stimmrechtsausweis nicht erhalten o-
der verloren zu haben, können bis spätes-
tens Freitag, 16.00 Uhr, vor dem Wahl- oder 
Abstimmungssonntag beim Büro für Wahlen 
und Abstimmungen bzw. bei den Gemeinde-
verwaltungen einen neuen beziehen. 
 

 
3 unverändert 

 
b)  Änderung von § 32 Abs. 3 
 
Das einstufige Wahlverfahren ist für sich allein noch keine Garantie dafür, dass es nicht zu 
einer von der Motion unerwünschten stillen Wahl kommt. Für die Wahl der Regierungspräsi-
dentin oder des Regierungspräsidenten ist die Möglichkeit der stillen Wahl deshalb explizit 
auszuschliessen (vgl. die synoptische Darstellung in Ziffer 4.1 hiervor). 
 
Im einstufigen Wahlverfahren soll bei der Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regie-
rungspräsidenten im ersten Wahlgang ebenfalls das absolute Mehr gelten (vgl. den nach-
stehenden Vorschlag für die Aufhebung von § 76b des Wahlgesetzes). Da die Motionärin 
und die Motionäre bei der Wahl des Regierungspräsidiums aber den uneingeschränkten 
Ausschluss der stillen Wahl verlangen, ist auch hier auf den Hinweis betreffend erster Wahl-
gang zu verzichten. 
 
c)  Aufhebung von § 35 Abs. 2 
 
Im Falle der Einführung des einstufigen Wahlverfahrens für das Regierungspräsidium kann 
auf § 35 Abs. 2 des Wahlgesetzes verzichtet werden. 
 

 
Synoptische Darstellung 

 
 

Gesetz über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 

 

 
Ratschlag 

 

 
I. WAHLVORSCHLÄGE 

Einreichung 

§ 35. Wahlvorschläge sind dem zuständigen 
Departement auf dem amtlichen Formular 
einzureichen. Sie müssen spätestens am 
achtletzten Montag, 09.00 Uhr, vor dem 
Wahlsonntag im Besitz des Büros für Wah-
len und Abstimmungen sein. 

 
I. WAHLVORSCHLÄGE 

Einreichung 

§ 35. unverändert 
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2 Wahlvorschläge für die Wahl der Regie-
rungspräsidentin oder des Regierungspräsi-
denten müssen spätestens am zweiten Mon-
tag, 09.00 Uhr, nach der Wahl der sieben 
Mitglieder des Regierungsrates im Besitz 
des Büros für Wahlen und Abstimmungen 
sein. 
 

 

2 Wahlvorschläge für die Wahl der Regie-
rungspräsidentin oder des Regierungs-
präsidenten müssen spätestens am zwei-
ten Montag, 09.00 Uhr, nach der Wahl der 
sieben Mitglieder des Regierungsrates im 
Besitz des Büros für Wahlen und Ab-
stimmungen sein. 
 

 
d) Änderung von § 64 Abs. 2 
 
Gemäss § 64 Abs. 1 des Wahlgesetzes ist in sämtlichen, nach dem Majorzwahlverfahren 
durchgeführten Wahlen – und damit, in Anlehnung an § 31 Abs. 1 lit. abis des Wahlgesetzes, 
auch für die Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten – wählbar, 
wer die gesetzlichen Voraussetzungen für das betreffende Amt erfüllt, auch wenn kein 
Wahlvorschlag eingereicht worden ist. Ohne den nachstehend vorgeschlagenen § 64 Abs. 2 
des Wahlgesetzes wäre es deshalb grundsätzlich möglich, eine Person zur Regierungsprä-
sidentin oder zum Regierungspräsidenten zu wählen, welche auf dem bedruckten Wahlzettel 
nicht als wählbare Person aufgeführt ist. Um denkbare weitere Wahlgänge zu vermeiden 
bzw. um diese auf insgesamt höchstens zwei zu begrenzen, soll deshalb statuiert werden, 
dass als Regierungspräsidentin bzw. Regierungspräsident wählbar ist, wer auf dem gleichen 
Wahlzettel als Mitglied des Regierungsrates aufgeführt wird oder als Mitglied des Regie-
rungsrates bereits gewählt ist. 
 

 
Synoptische Darstellung 

 
 

Gesetz über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 

 

 
Ratschlag 

 

 
Wählbarkeit 

§ 64. Wählbar ist, wer die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für das betreffende Amt er-
füllt, auch wenn kein Wahlvorschlag einge-
reicht worden ist. 
2 Wählbar als Regierungspräsidentin oder 
Regierungspräsident sind die Mitglieder des 
Regierungsrates. 

 

 
Wählbarkeit 

§ 64. unverändert 
 

 

2 Wählbar als Regierungspräsidentin oder 
Regierungspräsident ist eine Person, die 
auf dem gleichen Wahlzettel als Mitglied 
des Regierungsrates gewählt wird oder 
als Mitglied des Regierungsrates bereits 
gewählt ist. 
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e) Neuer § 70 Abs. 2 
 
Wie nachstehend gezeigt wird, ist § 76b des Wahlgesetzes (Massgeblichkeit des relativen 
Mehrs bei der Wahl des Regierungspräsidiums) bei der Einführung des einstufigen Wahlver-
fahrens aufzuheben. Dies hat zur Folge, dass bei der Wahl der Regierungspräsidentin bzw. 
des Regierungspräsidenten im ersten Wahlgang das absolute Mehr erforderlich sein würde. 
Zur allgemeinen Klarstellung wird in § 70 Abs. 2 des Wahlgesetzes deshalb festgehalten, 
dass die Feststellung des absoluten Mehrs für die Wahl der Mitglieder des Regierungsrates 
und für die Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten getrennt bzw. 
je einzeln erfolgt. Damit wird letztlich verdeutlicht, dass es sich bei diesen um Wahlen von 
Personen in unterschiedliche Ämter handelt. 
 

 
Synoptische Darstellung 

 
 

Gesetz über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 

 

 
Ratschlag 

 

 
Absolutes Mehr 

§ 70. Zur Feststellung des absoluten Mehrs 
wird die Gesamtzahl der gültigen und leeren 
Wahlzettel durch zwei geteilt. Die auf den 
Quotienten folgende ganze Zahl ist das ab-
solute Mehr. 
 

 
Absolutes Mehr 

§ 70. Zur Feststellung des absoluten Mehrs 
wird die Gesamtzahl der gültigen und leeren 
Wahlzettel durch zwei geteilt. Die auf den 
Quotienten folgende ganze Zahl ist das ab-
solute Mehr. 
2 Die Feststellung des absoluten Mehrs 
erfolgt bei der Wahl der Mitglieder des 
Regierungsrates und der Wahl der Regie-
rungspräsidentin oder des Regierungs-
präsidenten je einzeln. 
 

 
f) Neuer § 71 Abs. 2 
 
Gemäss § 44 Abs. 1 lit. c KV ist die Wahl als Regierungspräsidentin bzw. Regierungspräsi-
dent untrennbar mit der Wahl als Mitglied des Regierungsrates verbunden. Es ist möglich, 
als Mitglied des Regierungsrates gewählt zu werden, ohne als Regierungspräsidentin oder 
als Regierungspräsident gewählt zu sein, aber nicht umgekehrt. Eine Regierungspräsidentin 
oder ein Regierungspräsident ist somit immer auch Mitglied des Regierungsrates, aber nicht 
jedes Mitglied des Regierungsrates ist Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident. In 
§ 71 Abs. 2 des Wahlgesetzes wird aus diesem Grund vorgesehen, dass für die Wahl der 
Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten ein zweiter Wahlgang zu erfolgen 
hat, falls im ersten Wahlgang eine Person zwar als Regierungspräsidentin oder Regierungs-
präsident, jedoch nicht als Mitglied des Regierungsrates gewählt ist. 
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Synoptische Darstellung 

 
 

Gesetz über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 

 

 
Ratschlag 

 

 
V. ZWEITER WAHLGANG 

Durchführung 

§ 71. Erreichen weniger Kandidatinnen und 
Kandidaten, als zu wählen sind, das absolu-
te Mehr, so ist unter Vorbehalt von § 32 ein 
zweiter Wahlgang durchzuführen. Er hat in 
der Regel innert vier Wochen nach dem ers-
ten Wahlgang stattzufinden. 

 

 
V. ZWEITER WAHLGANG 

Durchführung 

§ 71. Erreichen weniger Kandidatinnen und 
Kandidaten, als zu wählen sind, das absolu-
te Mehr, so ist unter Vorbehalt von § 32 ein 
zweiter Wahlgang durchzuführen. Er hat in 
der Regel innert vier Wochen nach dem ers-
ten Wahlgang stattzufinden. 
2 Erreicht im ersten Wahlgang eine Per-
son zwar als Regierungspräsidentin oder  
als Regierungspräsident, jedoch nicht als 
Mitglied des Regierungsrates das absolu-
te Mehr, so erfolgt die Wahl der Regie-
rungspräsidentin oder des Regierungs-
präsidenten im zweiten Wahlgang. 
 

 
g) Änderung des Titels I. vor § 76 und von § 76 
 
Aufgrund der nachstehend vorgeschlagenen Aufhebungen des Titels Ibis und der §§ 76a und 
76b des Wahlgesetzes muss sowohl im Titel als auch in § 76 das Regierungspräsidium bzw. 
die Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten erwähnt werden. 
 

 
Synoptische Darstellung 

 
 

Gesetz über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 

 

 
Ratschlag 

 

 
II. Besondere Bestimmungen 

I. WAHL DES REGIERUNGSRATES 
 

Zeitpunkt 

§ 76. Die Wahl des Regierungsrates findet 
jeweils gleichzeitig mit der Wahl des Gros-
sen Rates statt. 

 

 
II. Besondere Bestimmungen 

I. WAHL DES REGIERUNGSRATES UND  
DES REGIERUNGSPRÄSIDIUMS 

Zeitpunkt 

§ 76. Die Wahl des Regierungsrates und 
der Regierungspräsidentin oder des Re-
gierungspräsidenten findet jeweils gleich-
zeitig mit der Wahl des Grossen Rates statt. 
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2 Eine Ersatzwahl einzelner Mitglieder des 
Regierungsrates findet innert nützlicher Frist 
statt. 

 

 

2 Eine Ersatzwahl einzelner Mitglieder des 
Regierungsrates und der Regierungsprä-
sidentin oder des Regierungspräsidenten 
findet innert nützlicher Frist statt. 
 

 
h) Aufhebung des Titels Ibis. vor § 76a und von § 76a 
 
Im Falle der Einführung des einstufigen Wahlverfahrens für das Regierungspräsidium kann 
auf § 76a des Wahlgesetzes verzichtet werden. Angesichts des Umstandes, dass auch 
§ 76b des Wahlgesetzes aufgehoben wird, erübrigt sich zudem ein eigenständiger Titel. 
 

 
Synoptische Darstellung 

 
 

Gesetz über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 

 

 
Ratschlag 

 

 
Ibis. WAHL DES REGIERUNGSPRÄSIDIUMS 

Zeitpunkt; Wahlvorschläge 

§ 76a. Sind die sieben Mitglieder des Regie-
rungsrates gewählt, so findet in der Regel 
innert vier Wochen die Wahl der Regie-
rungspräsidentin oder des Regierungspräsi-
denten statt. 
2 Wahlvorschläge für die Wahl der Regie-
rungspräsidentin oder des Regierungspräsi-
denten müssen von mindestens fünf Stimm-
berechtigten unterzeichnet sein. Sie haben 
den Erfordernissen von § 37 zu entspre-
chen. 

 
Ibis. WAHL DES REGIERUNGSPRÄSIDIUMS 

Zeitpunkt; Wahlvorschläge 

§ 76a. Sind die sieben Mitglieder des Re-
gierungsrates gewählt, so findet in der 
Regel innert vier Wochen die Wahl der 
Regierungspräsidentin oder des Regie-
rungspräsidenten statt. 
2 Wahlvorschläge für die Wahl der Regie-
rungspräsidentin oder des Regierungs-
präsidenten müssen von mindestens fünf 
Stimmberechtigten unterzeichnet sein. 
Sie haben den Erfordernissen von § 37 zu 
entsprechen. 
 

 
i) Aufhebung von § 76b 
 
Im Ratschlag vom 8. März 2007 hatte der Regierungsrat die Einführung des relativen Mehrs 
nur im Zusammenhang mit dem zweistufigen Wahlverfahren vorgeschlagen. Zur Begrün-
dung war dabei angeführt worden, dass, sähe man für die Wahl der Regierungspräsidentin 
oder des Regierungspräsidenten – analog zur Wahl der Mitglieder des Regierungsrates – für 
einen ersten Wahlgang das absolute Mehr vor, auch für diese Wahl mit weiteren zwei Wahl-
gängen gerechnet werden müsste, was selbstredend finanzielle Konsequenzen nach sich 
ziehen würde.  
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In Beachtung des Willens der Motionärin und der Motionäre wird vorliegend deshalb die Auf-
hebung von § 76b des Wahlgesetzes vorgeschlagen.r 
 

 
Synoptische Darstellung 

 
 

Gesetz über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 

 

 
Ratschlag 

 

 
Relatives Mehr 

§ 76b. Wer die meisten Stimmen auf sich 
vereinigt, und auch als Mitglied des Regie-
rungsrates feststeht, ist gewählt. 
2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 

 
Relatives Mehr 

§ 76b. Wer die meisten Stimmen auf sich 
vereinigt, und auch als Mitglied des Re-
gierungsrates feststeht, ist gewählt. 
2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 

 
j) Änderung von § 76c 
 
Im Falle des Rücktritts der Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident als Mitglied des 
Regierungsrates findet sowohl die Ersatzwahl eines Mitglieds des Regierungsrates als auch 
diejenige der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten nach Massgabe der 
§§ 63 ff. und 76 ff. des Wahlgesetzes statt. Auf den Hinweis, wonach die Ersatzwahl innert 
nützlicher Frist stattzufinden hat, kann aufgrund der vorstehend vorgeschlagenen Formulie-
rung von § 76 Abs. 2 des Wahlgesetzes verzichtet werden. 
 
Tritt die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsident während der Amtsdauer nicht 
gleichzeitig als Mitglied des Regierungsrates zurücktritt, so ist nur eines der sieben festste-
henden Mitglieder des Regierungsrates als Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident 
wählbar, da die Wahl als Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident untrennbar mit 
der Zugehörigkeit zum Regierungsrat verbunden ist. 
 

 
Synoptische Darstellung 

 
 

Gesetz über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 

 

 
Ratschlag 

 

 
Ersatzwahl des Regierungspräsidiums 

§ 76c. Scheidet jemand sowohl als Regie-
rungspräsidentin oder als Regierungspräsi-
dent als auch als Mitglied des Regierungsra-
tes aus, so findet zunächst die Ersatzwahl 
für ein siebtes Mitglied des Regierungsrates 
statt. In der Regel innert vier Wochen nach 

 
Ersatzwahl des Regierungspräsidiums 

§ 76c. Scheidet die Regierungspräsiden-
tin oder der Regierungspräsident wäh-
rend der Amtsdauer aus, so findet eine 
Ersatzwahl statt. 
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dieser Ersatzwahl findet die Ersatzwahl der 
Regierungspräsidentin oder des Regie-
rungspräsidenten statt. 
2 Scheidet jemand allein als Regierungsprä-
sidentin oder als Regierungspräsident aus, 
so findet innert nützlicher Frist die Ersatz-
wahl der Regierungspräsidentin oder des 
Regierungspräsidenten statt. 

 

 

2 Tritt die Regierungspräsidentin oder der 
Regierungspräsident während der Amts-
dauer zurück, ohne gleichzeitig auch als 
Mitglied des Regierungsrates zurückzu-
treten, so ist nur ein bisheriges Mitglied  
des Regierungsrates als Regierungsprä-
sidentin oder als Regierungspräsident 
wählbar. 

 
5.4 Haltung des Regierungsrates 
 
Der Regierungsrat hat bereits in seinem Ratschlag vom 8. März 2007 auf die mit der gleich-
zeitigen Durchführung der Regierungsrats- und Regierungspräsidiumswahl verbundenen 
demokratischen Defizite hingewiesen. So müssen die Stimmberechtigten bei der Wahl der 
Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten einer Person die Stimme geben, 
von der nicht bekannt ist, ob sie als Mitglied des Regierungsrates gewählt wird und somit 
überhaupt wählbar ist. Zudem hat er auf den Umstand verwiesen, dass beim einstufigen 
Wahlverfahren das passive Wahlrecht, mithin als gewähltes Mitglied des Regierungsrates 
für das Regierungspräsidium zu kandidieren und gewählt zu werden, nicht lückenlos ge-
währleistet werden kann. Solche mit dem Grundgedanken der Volkswahl schlecht vereinba-
re Situationen können im zweistufigen Wahlverfahren nicht eintreten. 
 
Die vorstehend erläuterten Ausführungen im Gutachten vom 23. Juni 2010 betreffend die 
demokratischen Defizite des einstufigen Wahlverfahrens (vgl. Ziffer 5.2.2 hievor) haben den 
Regierungsrat in seinen Bedenken und seiner Haltung bestärkt. Er ist deshalb damals wie 
heute der Ansicht, dass das zweistufige Wahlverfahren – welches den verfassungsrechtli-
chen Vorgaben gerecht wird – zur Anwendung gelangen soll. In Erfüllung des Auftrages legt 
er darum dem Grossen Rat den Entwurf für einen Grossratsbeschluss II vor, mit dem dieser 
die für die Einführung des einstufigen Wahlverfahrens und den gleichzeitigen Ausschluss 
der stillen Wahl erforderlichen Änderungen des Wahlgesetzes beschliessen kann. Er bean-
tragt ihm aber, dem Entwurf zu einem Grossratsbeschluss II nicht zuzustimmen. 
 
 
6. Praktische und finanzielle Auswirkungen der beiden Vorlagen 
 
6.1 Beibehaltung des zweistufigen Wahlverfahrens unter Ausschluss der stillen Wahl 
 
Der Verzicht auf die Möglichkeit einer stillen Wahl der Regierungspräsidentin bzw. des Re-
gierungspräsidenten hat im Vergleich zu heute einzig zur Folge, dass der entsprechende 
Wahlgang künftig auf jeden Fall durchzuführen wäre. Der entsprechende Aufwand für die 
Verwaltung (pro Wahlgang rund CHF 120'000) und die Parteien (finanziell und arbeitstech-
nisch) fällt somit auf jeden Fall an. 
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6.2 Wechsel zum einstufigen Wahlverfahren 
 
Der Regierungsrat hat in seinem Ratschlag vom 8. März 2007 auf die praktischen Vor- und 
Nachteile des einstufigen und des zweistufigen Wahlverfahrens hingewiesen (Schreiben 
Nr. 06.1970.01, Ziffer 2.3.5, Seite 15 ff.). Diese Darlegungen sind nach wie vor aktuell und 
sollen in der Folge – nun aber mit dem Fokus auf den Wechsel zum einfachen Wahlverfah-
ren – noch einmal wiederholt werden 
 
Als praktische Vorteile des Wechsels zum einstufigen Wahlverfahren können folgende 
Punkte angeführt werden: 
 
• Die Kosten (ohne Wahl des Grossen Rates) für die Verwaltung reduzieren sich bei ma-

ximal zwei Wahlgängen um rund CHF 100'000 auf CHF 260'000 (vgl. aber auch die un-
tenstehenden Ausführungen zur Resultateermittlung); 

• Der Aufwand für die Parteien (finanziell und arbeitstechnisch) reduziert sich wegen der 
Reduktion der Anzahl Wahlgänge; 

• Der Wahlkampf kann von den Parteien konzentriert geführt werden;  
• Der Wahlkampf ist zeitlich überschaubar;  
• Bei einer Ersatzwahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten (im 

Falle eines gleichzeitigen Rücktritts als Mitglied des Regierungsrates) wählen die 
Stimmberechtigten das neue Mitglied des Regierungsrates und die Regierungspräsiden-
tin oder den Regierungspräsidenten in einem Schritt; 

• Die Stimmberechtigten werden maximal zwei Mal an die Urne gerufen. 
 
In praktischer wie auch finanzieller Hinsicht zu berücksichtigen ist aber, dass der Umstand, 
dass im gleichen Wahlgang zwei verschiedene Funktionen gewählt werden, die Ermittlung 
der Wahlresultate verkompliziert und einen entsprechenden Mehrbedarf an Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfern pro Wahlgang zur Folge hat. Die Kosten reduzieren sich deshalb nicht um 
CHF 120'000, sondern um rund CHF 100'000. 
 
 
7. Stellungnahmen des Finanz- sowie des Justiz- und Sicherheitsdepartements 
 
Die Stellungnahme des Finanzdepartements gemäss § 55 des Finanzhaushaltsgesetzes 
vom 16. April 1997 wurde eingeholt. Zudem wurden die Formalitäten für die Aufnahme der 
unterbreiteten Entwürfe zur Änderung des Gesetzes über Wahlen und Abstimmungen 
(Wahlgesetz) vom 21. April 1994 vom Justiz- und Sicherheitsdepartement geprüft. 
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8. Anträge 
 
Gestützt auf unsere vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat folgende 
Beschlussfassung: 
 
://: 1. Dem nachstehenden Entwurf zu einem Grossratsbeschluss I zu einer Änderung 

des Gesetzes über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) wird zugestimmt. 
 
2. Dem nachstehenden Entwurf zu einem Grossratsbeschluss II zu einer Änderung 

des Gesetzes über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) wird nicht zuge-
stimmt. 

 
3. Die Motion Alexander Gröflin und Konsorten für eine Volkswahl der Regierungs-

präsidentin oder des Regierungspräsidenten wird als erledigt abgeschrieben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl  
Präsident Staatsschreiberin  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen 
- Entwürfe der Grossratsbeschlüsse I und II 
- Synopsen zu den Entwürfen der Grossratsbeschlüsse I und II 
- Rechtsgutachten betreffend Verfassungsmässigkeit des einstufigen Wahlverfahrens vom 

23. Juni 2010 
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Grossratsbeschluss I 
 
 
Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) 
 
 
(Änderung vom [Hier Datum eingeben]) 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den Ratschlag des Regierungsra-
tes und in den Bericht Nr. [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben] der 
[Hier GR-Kommission eingeben]-Kommission, beschliesst: 
 
 
I. 
 
Das Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) vom 21. April 1994 wird wie folgt 
geändert:   
 
 
§ 32 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung:   
 
3 Dieses Verfahren findet keine Anwendung auf die Wahl des Grossen Rates, den ersten 
Wahlgang der Regierungsratswahl, die Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regie-
rungspräsidenten sowie den ersten Wahlgang der Ständeratswahl. 
 
 
II. 
 
Publikation, Referendum und Wirksamkeit 
 
Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt der 
Rechtskraft wirksam. 
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Grossratsbeschluss II 
 
 
Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) 
 
 
(Änderung vom [Hier Datum eingeben]) 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den Ratschlag des Regierungsra-
tes und in den Bericht Nr. [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben] der 
[Hier GR-Kommission eingeben]-Kommission, beschliesst: 
 
 
I. 
 
Das Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) vom 21. April 1994 wird wie folgt 
geändert:   
 
 
§ 5 Abs. 2 wird gestrichen. 
 
 
§ 32 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung:   
 
3 Dieses Verfahren findet keine Anwendung auf die Wahl des Grossen Rates, den ersten 
Wahlgang der Regierungsratswahl, die Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regie-
rungspräsidenten sowie den ersten Wahlgang der Ständeratswahl. 
 
 
§ 35 Abs. 2 wird gestrichen. 
 
 
§ 64 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:   
 
2 Wählbar als Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident ist eine Person, die auf dem 
gleichen Wahlzettel als Mitglied des Regierungsrates gewählt wird oder als Mitglied des Re-
gierungsrates bereits gewählt ist. 
 
 
In § 70 wird folgender Abs. 2 angefügt:   
 
2 Die Feststellung des absoluten Mehrs erfolgt bei der Wahl der Mitglieder des Regierungs-
rates und der Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten je einzeln. 
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In § 71 wird folgender Abs. 2 angefügt:   
 
2 Erreicht im ersten Wahlgang eine Person zwar als Regierungspräsidentin oder als Regie-
rungspräsident, jedoch nicht als Mitglied des Regierungsrates das absolute Mehr, so erfolgt 
die Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten im zweiten Wahlgang. 
 
 
Der Titel I. vor § 76 erhält folgende neue Fassung:   
 
I. Wahl des Regierungsrates und des Regierungspräsidiums 
 
 
§ 76 erhält folgende neue Fassung:   
 
§ 76. Die Wahl des Regierungsrates und der Regierungspräsidentin oder des Regierungs-
präsidenten findet jeweils gleichzeitig mit der Wahl des Grossen Rates statt. 
 

2 Eine Ersatzwahl einzelner Mitglieder des Regierungsrates und der Regierungspräsidentin 
oder des Regierungspräsidenten findet innert nützlicher Frist statt. 
 
 
Der Titel I.bis vor § 76a wird gestrichen 
 
 
§§ 76a und 76b werden gestrichen. 
 
 
§ 76c erhält folgende neue Fassung:   
 
§ 76c. Scheidet die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsident während der 
Amtsdauer aus, so findet eine Ersatzwahl statt. 
 

2 Tritt die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsident während der Amtsdauer zu-
rück, ohne gleichzeitig auch als Mitglied des Regierungsrates zurückzutreten, so ist nur ein 
bisheriges Mitglied des Regierungsrates als Regierungspräsidentin oder als Regierungsprä-
sident wählbar. 
 
 
II. 
 
Publikation, Referendum und Wirksamkeit 
 
Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt der 
Rechtskraft wirksam. 
 
 
 
 



Synopse zum Entwurf eines Grossratsbeschlusses I 
 
 
Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) 
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Stille Wahl 
 
§ 32. Entspricht die Zahl der Vorgeschlagenen der Zahl der zu Wäh-
lenden, so widerruft der Regierungsrat den angesetzten Wahlgang 
und erklärt die Vorgeschlagenen als gewählt. 
2 Dieser Beschluss wird unter Hinweis auf das Beschwerderecht im 
Kantonsblatt publiziert.   
3 Dieses Verfahren findet keine Anwendung auf die Wahl des Gros-
sen Rates sowie auf den ersten Wahlgang der Regierungsrats- und 
Ständeratswahl. 
 

 
Stille Wahl 
 
§ 32. unverändert 
 
 

2 unverändert 
 

3 Dieses Verfahren findet keine Anwendung auf die Wahl des Gros-
sen Rates, den ersten Wahlgang der Regierungsratswahl, die Wahl 
der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten so-
wie den ersten Wahlgang der Ständeratswahl. 
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Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) 
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Stimmrechtsausweis 
 
§ 5. Aufgrund der Stimmregister erhalten die Stimmberechtigten min-
destens drei und frühestens vier Wochen vor dem Urnengang einen 
Stimmrechtsausweis. 
2 Für die Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsi-
denten erhalten die Stimmberechtigten mindestens zehn Tage vor 
dem Urnengang einen Stimmrechtsausweis. 
3 Stimmberechtigte, die glaubhaft machen, ihren Stimmrechtsausweis 
nicht erhalten oder verloren zu haben, können bis spätestens Freitag, 
16.00 Uhr, vor dem Wahl- oder Abstimmungssonntag beim Büro für 
Wahlen und Abstimmungen bzw. bei den Gemeindeverwaltungen 
einen neuen beziehen. 
 

 
Stimmrechtsausweis 
 
§ 5. unverändert 
 

 

2 Für die Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungs-
präsidenten erhalten die Stimmberechtigten mindestens zehn 
Tage vor dem Urnengang einen Stimmrechtsausweis. 
3 unverändert 

 
Stille Wahl 
 
§ 32. Entspricht die Zahl der Vorgeschlagenen der Zahl der zu Wäh-
lenden, so widerruft der Regierungsrat den angesetzten Wahlgang 
und erklärt die Vorgeschlagenen als gewählt. 
2 Dieser Beschluss wird unter Hinweis auf das Beschwerderecht im 
Kantonsblatt publiziert.   
3 Dieses Verfahren findet keine Anwendung auf die Wahl des Gros-
sen Rates sowie auf den ersten Wahlgang der Regierungsrats- und 
Ständeratswahl. 

 
Stille Wahl 
 
§ 32. unverändert 
 
 

2 unverändert 
 

3 Dieses Verfahren findet keine Anwendung auf die Wahl des Gros-
sen Rates, den ersten Wahlgang der Regierungsratswahl, die Wahl 
der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten so-
wie den ersten Wahlgang der Ständeratswahl. 
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I. WAHLVORSCHLÄGE 
 
Einreichung 
 
§ 35. Wahlvorschläge sind dem zuständigen Departement auf dem 
amtlichen Formular einzureichen. Sie müssen spätestens am acht-
letzten Montag, 09.00 Uhr, vor dem Wahlsonntag im Besitz des Büros 
für Wahlen und Abstimmungen sein. 
2 Wahlvorschläge für die Wahl der Regierungspräsidentin oder des 
Regierungspräsidenten müssen spätestens am zweiten Montag, 
09.00 Uhr, nach der Wahl der sieben Mitglieder des Regierungsrates 
im Besitz des Büros für Wahlen und Abstimmungen sein. 
 

 
I. WAHLVORSCHLÄGE 
 
Einreichung 
 
§ 35. unverändert 
 

 

 

2 Wahlvorschläge für die Wahl der Regierungspräsidentin oder 
des Regierungspräsidenten müssen spätestens am zweiten 
Montag, 09.00 Uhr, nach der Wahl der sieben Mitglieder des Re-
gierungsrates im Besitz des Büros für Wahlen und Abstimmun-
gen sein. 
 

 
Wählbarkeit 
 
§ 64. Wählbar ist, wer die gesetzlichen Voraussetzungen für das 
betreffende Amt erfüllt, auch wenn kein Wahlvorschlag eingereicht 
worden ist. 
2 Wählbar als Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident sind 
die Mitglieder des Regierungsrates. 
 

 
Wählbarkeit 
 
§ 64. unverändert 
 

 

2 Wählbar als Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident ist 
eine Person, die auf dem gleichen Wahlzettel als Mitglied des 
Regierungsrates gewählt wird oder als Mitglied des Regierungs-
rates bereits gewählt ist. 
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Absolutes Mehr 
 
§ 70. Zur Feststellung des absoluten Mehrs wird die Gesamtzahl der 
gültigen und leeren Wahlzettel durch zwei geteilt. Die auf den Quo-
tienten folgende ganze Zahl ist das absolute Mehr. 

 
Absolutes Mehr 
 
§ 70. Zur Feststellung des absoluten Mehrs wird die Gesamtzahl der 
gültigen und leeren Wahlzettel durch zwei geteilt. Die auf den Quo-
tienten folgende ganze Zahl ist das absolute Mehr. 
2 Die Feststellung des absoluten Mehrs erfolgt bei der Wahl der 
Mitglieder des Regierungsrates und der Wahl der Regierungs-
präsidentin oder des Regierungspräsidenten je einzeln. 
 

 
V. ZWEITER WAHLGANG 
 
Durchführung 
 
§ 71. Erreichen weniger Kandidatinnen und Kandidaten, als zu wäh-
len sind, das absolute Mehr, so ist unter Vorbehalt von § 32 ein zwei-
ter Wahlgang durchzuführen. Er hat in der Regel innert vier Wochen 
nach dem ersten Wahlgang stattzufinden. 
 

 
V. ZWEITER WAHLGANG 
 
Durchführung 
 
§ 71. Erreichen weniger Kandidatinnen und Kandidaten, als zu wäh-
len sind, das absolute Mehr, so ist unter Vorbehalt von § 32 ein zwei-
ter Wahlgang durchzuführen. Er hat in der Regel innert vier Wochen 
nach dem ersten Wahlgang stattzufinden. 
2 Erreicht im ersten Wahlgang eine Person zwar als Regierungs-
präsidentin oder als Regierungspräsident, jedoch nicht als Mit-
glied des Regierungsrates das absolute Mehr, so erfolgt die 
Wahl der Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsiden-
ten im zweiten Wahlgang. 
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II. Besondere Bestimmungen 
 
I. WAHL DES REGIERUNGSRATES 
 
Zeitpunkt 
 
§ 76. Die Wahl des Regierungsrates findet jeweils gleichzeitig mit der 
Wahl des Grossen Rates statt. 
 
2 Eine Ersatzwahl einzelner Mitglieder des Regierungsrates findet 
innert nützlicher Frist statt. 
 

 
II. Besondere Bestimmungen 
 
I. WAHL DES REGIERUNGSRATES UND DES REGIERUNGSPRÄSIDIUMS 
 
Zeitpunkt 
 
§ 76. Die Wahl des Regierungsrates und der Regierungspräsiden-
tin oder des Regierungspräsidenten findet jeweils gleichzeitig mit 
der Wahl des Grossen Rates statt. 
2 Eine Ersatzwahl einzelner Mitglieder des Regierungsrates und der 
Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten findet 
innert nützlicher Frist statt. 
 

 
Ibis. WAHL DES REGIERUNGSPRÄSIDIUMS 
 
Zeitpunkt; Wahlvorschläge 
 
§ 76a. Sind die sieben Mitglieder des Regierungsrates gewählt, so 
findet in der Regel innert vier Wochen die Wahl der Regierungspräsi-
dentin oder des Regierungspräsidenten statt. 
2 Wahlvorschläge für die Wahl der Regierungspräsidentin oder des 
Regierungspräsidenten müssen von mindestens fünf Stimmberechtig-
ten unterzeichnet sein. Sie haben den Erfordernissen von § 37 zu 
entsprechen. 
 

 
Ibis. WAHL DES REGIERUNGSPRÄSIDIUMS 
 
Zeitpunkt; Wahlvorschläge 
 
§ 76a. Sind die sieben Mitglieder des Regierungsrates gewählt, 
so findet in der Regel innert vier Wochen die Wahl der Regie-
rungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten statt. 
2 Wahlvorschläge für die Wahl der Regierungspräsidentin oder 
des Regierungspräsidenten müssen von mindestens fünf 
Stimmberechtigten unterzeichnet sein. Sie haben den Erforder-
nissen von § 37 zu entsprechen. 
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Relatives Mehr 
 

§ 76b. Wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt, und auch als Mit-
glied des Regierungsrates feststeht, ist gewählt. 
2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 
Relatives Mehr 
 

§ 76b. Wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt, und auch als 
Mitglied des Regierungsrates feststeht, ist gewählt. 
2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

 
Ersatzwahl des Regierungspräsidiums 
 
§ 76c. Scheidet jemand sowohl als Regierungspräsidentin oder als 
Regierungspräsident als auch als Mitglied des Regierungsrates aus, 
so findet zunächst die Ersatzwahl für ein siebtes Mitglied des Regie-
rungsrates statt. In der Regel innert vier Wochen nach dieser Ersatz-
wahl findet die Ersatzwahl der Regierungspräsidentin oder des Re-
gierungspräsidenten statt. 
2 Scheidet jemand allein als Regierungspräsidentin oder als Regie-
rungspräsident aus, so findet innert nützlicher Frist die Ersatzwahl der 
Regierungspräsidentin oder des Regierungspräsidenten statt. 
 

 
Ersatzwahl des Regierungspräsidiums 
 
§ 76c. Scheidet die Regierungspräsidentin oder der Regierungs-
präsident während der Amtsdauer aus, so findet eine Ersatzwahl 
statt. 
 

 

 

2 Tritt die Regierungspräsidentin oder der Regierungspräsident 
während der Amtsdauer zurück, ohne gleichzeitig auch als Mit-
glied des Regierungsrates zurückzutreten, so ist nur ein bisheri-
ges Mitglied des Regierungsrates als Regierungspräsidentin  
oder als Regierungspräsident wählbar. 
 

 












































